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Kundmachung 
vom 21. Mai 2024 

der Beschlüsse Nr. 188/2020, 198/2020 bis 
200/2020, 203/2020, 208/2020 bis 212/2020, 
215/2020, 216/2020, 218/2020, 220/2020 bis 
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Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 1 bis 23 die 
Beschlüsse Nr. 188/2020, 198/2020 bis 200/2020, 203/2020, 208/2020 bis 
212/2020, 215/2020, 216/2020, 218/2020, 220/2020 bis 222/2020, 224/2020, 
225/2020, 227/2020 bis 229/2020, 231/2020 und 234/2020 des Gemeinsa-
men EWR-Ausschusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 188/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2020/1181 der Kommission vom 7. August 2020 

zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Richtlinie 
2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaf-
fung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbst-
ständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtli-
nie), zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Verordnung 
(EU) Nr. 582/2011 der Kommission zur Durchführung und Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen 
(Euro VI) und zur Änderung der Anhänge I und III der Richtlinie 
2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Be-
richtigung der dänischen Sprachfassung der Verordnung (EU) 
2017/2400 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Bestimmung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs 
von schweren Nutzfahrzeugen sowie zur Änderung der Richtlinie 
2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission1 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 263 vom 12.8.2020, S. 1. 
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2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter den Num-
mern 45zx (Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates), 45zzl (Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission) und 
45zzw (Verordnung (EU) 2017/2400 der Kommission) folgender Gedan-
kenstrich angefügt: 
"- 32020 R 1181: Verordnung (EU) 2020/1181 der Kommission vom 

7. August 2020 (ABl. L 263 vom 12.8.2020, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1181 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 198/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/42 der Kommission vom 

17. Januar 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in 
Bezug auf die Einstufung des Stoffs Bambermycin hinsichtlich der 
Rückstandshöchstmenge3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/43 der Kommission vom 
17. Januar 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in 
Bezug auf die Einstufung des Stoffs Ciclesonid hinsichtlich der Rück-
standshöchstmenge4 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens werden unter Num-
mer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission) folgende Gedan-
kenstriche angefügt: 
"- 32020 R 0042: Durchführungsverordnung (EU) 2020/42 der Kommis-

sion vom 17. Januar 2020 (ABl. L 15 vom 20.1.2020, S. 2) 

 
3 ABl. L 15 vom 20.1.2020, S. 2. 
4 ABl. L 15 vom 20.1.2020, S. 5. 
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- 32020 R 0043: Durchführungsverordnung (EU) 2020/43 der Kommis-
sion vom 17. Januar 2020 (ABl. L 15 vom 20.1.2020, S. 5)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2020/42 und 
(EU) 2020/43 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen5. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
5 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 199/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/217 der Kommission vom 

4. Oktober 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zwecks 
Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt und 
zur Berichtigung der Verordnung6, berichtigt in ABl. L 51 vom 
25.2.2020, S. 13, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
12zze (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 R 0217: Delegierte Verordnung (EU) 2020/217 der Kommission 

vom 4. Oktober 2019 (ABl. L 44 vom 18.2.2020, S. 1), berichtigt in 
ABl. L 51 vom 25.2.2020, S. 13" 

 
6 ABl. L 44 vom 18.2.2020, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/217, berichtigt 
in ABl. L 51 vom 25.2.2020, S. 13, in isländischer und norwegischer Spra-
che, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen7. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
7 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 200/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1182 der Kommission vom 

19. Mai 2020 zur Änderung des Anhangs VI Teil 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Ge-
mischen zwecks Anpassung an den technischen und wissenschaftli-
chen Fortschritt8 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
12zze (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 R 1182: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1182 der Kommis-

sion vom 19. Mai 2020 (ABl. L 261 vom 11.8.2020, S. 2)" 

 
8 ABl. L 261 vom 11.8.2020, S. 2. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1182 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen9. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
9 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 203/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) und Anhang IV (Energie) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Da die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission10, 

die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, durch das Gericht 
der Europäischen Union in seinem Urteil vom 8. November 2018 in 
der Rechtssache T-544/1311 für ungültig erklärt wurde, ist die Bezug-
nahme auf die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 665/2013 aus dem 
EWR-Abkommen zu streichen. 

2. Die Anhänge II und IV des EWR-Abkommens sollten daher entspre-
chend geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel IV des EWR-Abkommens wird der Text von 
Nummer 4n (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommis-
sion) gestrichen. 

 
10 ABl. L 192 vom 13.7.2013, S. 1. 
11 ABl. C 96 vom 13.3.2019, S. 35. 
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Art. 2 

In Anhang IV des EWR-Abkommens wird der Text von Nummer 11n 
(Delegierte Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission) gestrichen. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen12. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
12 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 208/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang VI (Soziale 
Sicherheit) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss Nr. F3 vom 19. Dezember 2018 zur Auslegung des 

Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 in Bezug auf die Methode 
zur Berechnung des Unterschiedsbetrags13 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang VI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang VI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 3.F2 (Be-
schluss Nr. F2 vom 23. Juni 2015) folgende Nummer eingefügt: 
"3.F3 32019 D 0626(01): Beschluss Nr. F3 vom 19. Dezember 2018 zur 

Auslegung des Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 in Be-
zug auf die Methode zur Berechnung des Unterschiedsbetrags 
(ABl. C 215 vom 26.6.2019, S. 2)" 

 
13 ABl. C 215 vom 26.6.2019, S. 2. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses Nr. F3 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen14. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
14 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 209/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang VI (Soziale 
Sicherheit) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Empfehlung Nr. H2 vom 10. Oktober 2018 betreffend die Auf-

nahme von Authentifizierungsmerkmalen in portablen Dokumenten, 
die von einem Träger eines Mitgliedstaats ausgestellt werden und den 
Status einer Person für die Zwecke der Anwendung der Verordnungen 
(EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates bescheinigen15 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang VI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang VI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 4.A1 (Emp-
fehlung Nr. A1 vom 18. Oktober 2017) folgende Nummer eingefügt: 
"4.H2. 32019 H 0429(01): Empfehlung Nr. H2 vom 10. Oktober 2018 

betreffend die Aufnahme von Authentifizierungsmerkmalen in 
portablen Dokumenten, die von einem Träger eines Mitglied-
staats ausgestellt werden und den Status einer Person für die Zwe-
cke der Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 
(EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
bescheinigen (ABl. C 147 vom 29.4.2019, S. 6)" 

 
15 ABl. C 147 vom 29.4.2019, S. 6. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Empfehlung Nr. H2 in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen16. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
16 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 210/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang VI (Soziale 
Sicherheit) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Nach Art. 33 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Kö-

nigreichs Grossbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (im Folgenden "Aus-
trittsabkommen")17 Titel III von Teil Zwei des Austrittsabkommens 
für Staatsangehörige Islands, des Fürstentums Liechtenstein, des Kö-
nigreichs Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft gilt, 
sofern diese Länder entsprechende Abkommen mit dem Vereinigten 
Königreich Grossbritannien und Nordirland, die auf Unionsbürger 
anwendbar sind, sowie mit der Europäischen Union, die auf Staatsan-
gehörige des Vereinigten Königreichs anwendbar sind, geschlossen ha-
ben und anwenden; 

2. Nach Art. 32 des Abkommens über Vereinbarungen zwischen Island, 
dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich Norwegen und dem 
Vereinigten Königreich Grossbritannien und Nordirland nach dem 
Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union, dem EWR-Abkommen und anderen aufgrund der Mitglied-
schaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union gelten-
den Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den 
EWR-EFTA-Staaten (im Folgenden "Trennungsabkommen")18 gilt 
Titel III von Teil Zwei des Trennungsabkommens für Unionsbürger, 
sofern die Union entsprechende Abkommen mit den Vereinigten Kö-
nigreich von Grossbritannien und Nordirland, die auf Staatsangehörige 

 
17 ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
18 Unterzeichnet in London am 28. Januar 2020. 
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der EWR-EFTA-Staaten anwendbar sind, sowie mit den EWR-EFTA-
Staaten, die auf Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs anwend-
bar sind, geschlossen hat und anwendet, 

3. Es ist notwendig, den gegenseitigen Schutz der Sozialversicherungsan-
sprüche für Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs sowie ihre 
Familienangehörigen und Hinterbliebenen vorzusehen, die sich am 
Ende des Übergangszeitraums in einer grenzüberschreitenden Situa-
tion befinden oder befunden haben, die eine oder mehrere Vertrags-
parteien des EWR-Abkommens und das Vereinigte Königreich Gross-
britannien und Nordirland gleichzeitig betrifft. 

4. Anhang VI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang VI des EWR-Abkommens wird nach Kapitel II folgendes 
Kapitel eingefügt: 

"III. STAATSANGEHÖRIGE DES VEREINIGTEN 
KÖNIGREICHS 

Art. 1 

Begriffsbestimmungen und Bezugnahmen 

1) Für die Zwecke dieses Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmun-
gen: 
a) ‚Austrittsabkommen‘: ist das Abkommen über den Austritt des Verei-

nigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland aus der Europäi-
schen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft19; 

b) ‚Trennungsabkommen‘ ist das Abkommen über Vereinbarungen zwi-
schen Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich Norwe-
gen und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nord-
irland nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union, dem EWR-Abkommen und anderen aufgrund 

 
19 ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
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der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen 
Union geltenden Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten König-
reich und den EWR-EFTA-Staaten; 

c) ‚erfasste Staaten‘ sind die Staaten, die Vertragsparteien des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind; 

d) ‚Übergangszeitraum‘ ist der Übergangszeitraum nach Art. 126 des Aus-
trittsabkommens; 

e) die Begriffsbestimmungen in Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
und Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009. 

2) Für die Zwecke dieses Kapitels sind alle Bezugnahmen in Bestim-
mungen des aufgrund dieses Kapitels anwendbaren Unionsrechts auf Mit-
gliedstaaten und die zuständigen Behörden von Mitgliedstaaten auch als 
Bezugnahmen auf das Vereinigte Königreich und seine zuständigen Be-
hörden zu verstehen. 

Art. 2 

Erfasste Personen 

1) Dieses Kapitel gilt für die folgenden Personen: 
a) Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, die am Ende des Über-

gangszeitraums den Rechtsvorschriften eines der erfassten Staaten un-
terliegen, sowie ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen; 

b) Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, die am Ende des Über-
gangszeitraums in einem der erfassten Staaten wohnen und den 
Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs unterliegen, sowie 
ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen; 

c) Personen, die nicht unter Bst. a oder b fallen, jedoch Staatsangehörige 
des Vereinigten Königreichs sind, die am Ende des Übergangszeit-
raums in einem oder mehreren der erfassten Staaten eine Beschäftigung 
oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben und die auf der 
Grundlage des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates den Rechtsvorschriften des Verei-
nigten Königreichs unterliegen, sowie ihre Familienangehörigen und 
Hinterbliebenen; 

d) Staatenlose und Flüchtlinge, die in einem der erfassten Staaten oder im 
Vereinigten Königreich wohnen und die sich in einer der unter den 
Bst. a bis c beschriebenen Situationen befinden, sowie ihre Familien-
angehörigen und Hinterbliebenen. 
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2) Die in Abs. 1 genannten Personen sind erfasst, solange sie sich ohne 
Unterbrechung in einer der in dem genannten Absatz aufgeführten Situa-
tionen befinden, die gleichzeitig einen der erfassten Staaten und das Ver-
einigte Königreich betreffen. 

3) Dieses Kapitel gilt auch für Staatsangehörige des Vereinigten Kö-
nigreichs, die sich nicht oder nicht mehr in einer der in Abs. 1 genannten 
Situationen befinden, jedoch unter Art. 10 des Austrittsabkommens oder 
Art. 9 des Trennungsabkommens fallen, sowie für ihre Familienangehöri-
gen und Hinterbliebenen. 

4) Die in Abs. 3 genannten Personen sind erfasst, solange sie weiterhin 
das Recht haben, in einem von Art. 13 des Austrittsabkommens oder 
Art. 12 des Trennungsabkommens erfassten Staat zu wohnen, oder nach 
Art. 24 oder 25 des Austrittsabkommens oder Art. 23 und 24 des Tren-
nungsabkommens das Recht haben, in ihrem Arbeitsstaat zu arbeiten. 

5) Wird in diesem Artikel auf Familienangehörige und Hinterbliebene 
Bezug genommen, so fallen diese Personen nur soweit unter dieses Kapi-
tel, als sie aus dieser Eigenschaft Rechte und Pflichten nach der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 ableiten. 

Art. 3 

Vorschriften für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

1) Auf die unter diesen Titel fallenden Personen finden die Bestim-
mungen und Ziele des Art. 29 des EWR-Abkommens, der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 Anwendung. 

2) Die Union berücksichtigt in gebührender Weise die Beschlüsse und 
Empfehlungen der nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 bei der Euro-
päischen Kommission eingesetzten Verwaltungskommission für die Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (im Folgenden "Verwal-
tungskommission"), die in Teil I des Anhangs I des Austrittsabkommens 
aufgeführt sind. Die EFTA-Staaten berücksichtigen in gebührender Weise 
die Beschlüsse der Verwaltungskommission und nehmen die in Anhang I 
Teil I des Trennungsabkommens aufgeführten Empfehlungen der Verwal-
tungskommission zur Kenntnis. 
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Art. 4 

Erfasste Sonderfälle 

1) Die folgenden Vorschriften gelten für die folgenden Fälle in dem in 
diesem Artikel festgelegten Umfang, soweit sie Personen betreffen, die 
nicht oder nicht mehr unter Art. 2 fallen: 
a) Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs sowie Staatenlose und 

Flüchtlinge mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich, die vor Ablauf 
des Übergangszeitraums den Rechtsvorschriften eines der erfassten 
Staaten unterlagen, sowie ihre Familienangehörigen und Hinterbliebe-
nen fallen unter dieses Kapitel für die Zwecke der Geltendmachung 
und Zusammenrechnung von Versicherungszeiten, Beschäftigungszei-
ten, Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten, 
einschliesslich der Rechte und Pflichten, die sich aus diesen Zeiten ge-
mäss der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ergeben; 
für die Zwecke der Zusammenrechnung von Zeiten werden die Zeiten, 
die vor und nach Ende des Übergangszeitraums zurückgelegt wurden, 
nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 berücksichtigt; 

b) die Bestimmungen der Art. 20 und 27 der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 finden auf Staatsangehörige des Vereinten Königreichs sowie 
auf im Vereinten Königreich wohnhafte Staatenlose und Flüchtlinge, 
die vor Ende des Übergangszeitraums nach der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 die Genehmigung beantragt hatten, eine geplante medizini-
sche Behandlung zu erhalten, bis zum Ende der Behandlung weiter 
Anwendung. Die entsprechenden Erstattungsverfahren finden auch 
nach Ende der Behandlung Anwendung. Diese Personen und beglei-
tende Personen haben nach entsprechender Anwendung des Art. 14 
des Austrittsabkommens und des Art. 13 des Trennungsabkommens 
das Recht, in den Behandlungsstaat einzureisen und aus dem Behand-
lungsstaat auszureisen; 

c) die Bestimmungen der Art. 19 und 27 der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 finden auf Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs so-
wie auf im Vereinigten Königreich wohnhafte Staatenlose und Flücht-
linge, die unter die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 fallen und die sich 
am Ende des Übergangszeitraums in einem der erfassten Staaten oder 
im Vereinigten Königreich aufhalten, bis zum Ende ihres Aufenthalts 
weiter Anwendung. Die entsprechenden Erstattungsverfahren finden 
auch nach Ende des Aufenthalts oder der Behandlung Anwendung; 
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d) die Bestimmungen der Art. 67, 68 und 69 der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 gelten weiterhin für die Gewährung von Familienleistungen, 
auf die am Ende des Übergangszeitraums Anspruch besteht, für Staats-
angehörige des Vereinigten Königreichs sowie für im Vereinigten Kö-
nigreich wohnhafte Staatenlose und Flüchtlinge, die den Rechtsvor-
schriften des Vereinigten Königreichs unterliegen und deren Familien-
angehörige am Ende des Übergangszeitraums in einem der erfassten 
Staaten wohnen, solange die Voraussetzungen erfüllt sind; 

e) in den unter Bst. d dieses Absatzes aufgeführten Situationen finden auf 
Personen, die am Ende des Übergangszeitraums Rechte als Familien-
angehörige nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 - wie etwa abge-
leitete Ansprüche auf Sachleistungen bei Krankheit - haben, die ge-
nannte Verordnung und die entsprechenden Bestimmungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 987/2009 weiter Anwendung, solange die darin 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2) Auf Personen, die Leistungen nach Abs. 1 Bst. a des vorliegenden 
Artikels erhalten, finden die Bestimmungen des Titels III Kapitel 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 in Bezug auf Leistungen bei Krankheit 
Anwendung. 
Auf Familienleistungen auf der Grundlage der Art. 67, 68 und 69 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 findet dieser Absatz sinngemäss Anwendung. 

Art. 5 

Rückerstattung, Beitreibung und Ausgleich 

Die Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) 
Nr. 987/2009 über Rückerstattung, Beitreibung und Ausgleich finden wei-
ter Anwendung auf Ereignisse, soweit sie sich auf Personen beziehen, die 
nicht unter Art. 2 fallen, und 
a) vor Ende des Übergangszeitraums aufgetreten sind oder 
b) nach Ende des Übergangszeitraums aufgetreten sind und sich auf Per-

sonen beziehen, die zum Zeitpunkt des Ereignisses unter Art. 2 oder 
Art. 4 fielen. 
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Art. 6 

Fortentwicklung des Rechts und Anpassungen von Rechtsakten 

1) Ungeachtet des Abs. 3 sind Bezugnahmen auf die Verordnungen 
(EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 oder deren Bestimmungen in 
diesem Kapitel als Bezugnahmen auf die Rechtsakte oder Bestimmungen - 
auch in ihrer geänderten Fassung oder in der Fassung, durch die sie ersetzt 
werden - zu verstehen, die bis zum letzten Tag des Übergangszeitraums in 
das EWR-Abkommen aufgenommen wurden. 

2) Werden die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 
987/2009 nach Ende des Übergangszeitraums geändert oder ersetzt, so 
sind Bezugnahmen in diesem Kapitel auf die genannten Verordnungen als 
Bezugnahmen auf die genannten Verordnungen in ihrer geänderten Fas-
sung oder in der Fassung, durch die er ersetzt wird, zu verstehen, die sie 
für die Union durch die in Teil II des Anhangs I des Austrittsabkommens 
aufgeführten Rechtsakte und für die EFTA-Staaten durch die in Teil II des 
Anhangs I des Trennungsabkommens aufgeführten Rechtsakte erhalten 
haben. 

3) Die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 gel-
ten für die Zwecke dieses Kapitels als die Anpassungen, die in Bezug auf 
die Union in Anhang I Teil III des Austrittsabkommens und in Bezug auf 
die Schweiz in Anhang I Teil III des Trennungsabkommens aufgeführt 
sind. 

4) Für die Zwecke dieses Kapitels werden die in den Absätzen 2 und 3 
genannten Änderungen und Anpassungen an dem Tag wirksam, der auf 
den Tag folgt, an dem die entsprechenden Änderungen und Anpassungen 
des Anhangs I des Austrittsabkommens oder des Anhangs I des Tren-
nungsabkommens wirksam werden, je nachdem, welcher Zeitpunkt der 
spätere ist." 

Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 oder am Tag nach Ein-
gang der letzten Mitteilung an den Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach 
Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens20 in Kraft, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist. 
Er gilt ab dem Ende des Übergangszeitraums. 

 
20 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 211/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang VII (Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen) des EWR-

Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Delegierte Beschluss (EU) 2019/608 der Kommission vom 16. Ja-

nuar 2019 zur Änderung des Anhangs V der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich von Ausbil-
dungsnachweisen und den Titeln von Ausbildungsgängen21 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang VII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang VII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1 (Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32019 D 0608: Delegierter Beschluss (EU) 2019/608 der Kommission 

vom 16. Januar 2019 (ABl. L 104 vom 15.4.2019, S. 1)" 

 
21 ABl. L 104 vom 15.4.2019, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Delegierten Beschlusses (EU) 2019/608 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen22. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
22 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 212/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung des Anhangs IX 
(Finanzdienstleistungen) des EWR-

Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/641 der Kommission vom 

12. Mai 2020 zur Festlegung technischer Informationen für die Berech-
nung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigen-
mitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2020 bis 29. Juni 
2020 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversicherungstätigkeit23 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zk 
(Durchführungsverordnung (EU) 2020/193 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"1zl. 32020 R 0641: Durchführungsverordnung (EU) 2020/641 der Kom-

mission vom 12. Mai 2020 zur Festlegung technischer Informatio-
nen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rück-

 
23 ABl. L 150 vom 13.5.2020, S. 34. 
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stellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen 
vom 31. März 2020 bis 29. Juni 2020 gemäss der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betref-
fend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 150 vom 13.5.2020, S. 34)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/641 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen24. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
24 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 215/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung des Anhangs IX 
(Finanzdienstleistungen) des EWR-

Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1689 der Kommission vom 

29. Mai 2019 zur Berichtigung der rumänischen Fassung der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2018/1229 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch tech-
nische Regulierungsstandards zur Abwicklungsdisziplin25 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 31bfh (De-
legierte Verordnung (EU) 2018/1229 der Kommission) Folgendes ange-
fügt: 
", geändert durch: 
- 32019 R 1689: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1689 der Kommis-

sion vom 29. Mai 2019 (ABl. L 259 vom 10.10.2019, S. 1)" 

 
25 ABl. L 259 vom 10.10.2019, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1689 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen26. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
26 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 216/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XI (Elektronische 
Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 

Informationsgesellschaft) des EWR-
Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1538 der Kommission vom 

11. Oktober 2018 zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch 
Geräte mit geringer Reichweite in den Frequenzbändern 874-876 
MHz und 915-921 MHz27 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 5czp 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2019/784 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"5czq. 32018 D 1538: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1538 der Kom-

mission vom 11. Oktober 2018 zur Harmonisierung der Frequenz-
nutzung durch Geräte mit geringer Reichweite in den Frequenz-
bändern 874-876 MHz und 915-921 MHz (ABl. L 257 vom 
15.10.2018, S. 57) 

 
27 ABl. L 257 vom 15.10.2018, S. 57. 
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Der Beschluss gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgen-
der Anpassung: 
Dieser Beschluss gilt nicht für Liechtenstein." 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1538 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen28. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
28 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 218/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss (EU) 2019/984 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Ra-
tes hinsichtlich der Frist für die Anwendung der besonderen Vor-
schriften über die höchstzulässige Länge von Führerhäusern, die eine 
verbesserte Aerodynamik und Energieeffizienz sowie eine bessere Si-
cherheit bieten29, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 15a 
(Richtlinie 96/53/EG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32019 D 0984: Beschluss (EU) 2019/984 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 5. Juni 2019 (ABl. L 164 vom 20.6.2019, S. 30)" 

 
29 ABl. L 164 vom 20.6.2019, S. 30. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses (EU) 2019/984 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen30. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
30 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 220/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Richtlinie (EU) 2020/12 der Kommission vom 2. Au-

gust 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2017/2397 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Standards für Befähi-
gungen und entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten, für praktische 
Prüfungen, für die Zulassung von Simulatoren und für die medizini-
sche Tauglichkeit31 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 46c 
(Richtlinie (EU) 2017/2397 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Nummer eingefügt: 
"46d. 32020 L 0012: Delegierte Richtlinie (EU) 2020/12 der Kommission 

vom 2. August 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2017/2397 
des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Stan-
dards für Befähigungen und entsprechende Kenntnisse und Fertig-
keiten, für praktische Prüfungen, für die Zulassung von Simulato-
ren und für die medizinische Tauglichkeit (ABl. L 6 vom 10.1.2020, 
S. 15)" 

 
31 ABl. L 6 vom 10.1.2020, S. 15. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Richtlinie (EU) 2020/12 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen32. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
32 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 221/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/473 der Kommission vom 

20. Januar 2020 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2017/2397 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Standards der Da-
tenbanken für Unionsbefähigungszeugnisse, Schifferdienstbücher und 
Bordbücher33 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 46d (De-
legierte Richtlinie (EU) 2020/12 der Kommission) folgende Nummer ein-
gefügt: 
"46e. 32020 R 0473: Delegierte Verordnung (EU) 2020/473 der Kommis-

sion vom 20. Januar 2020 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 
2017/2397 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf die Standards der Datenbanken für Unionsbefähigungszeug-
nisse, Schifferdienstbücher und Bordbücher (ABl. L 100 vom 
1.4.2020, S. 1)" 

 
33 ABl. L 100 vom 1.4.2020, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/473 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen34. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
34 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 222/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/474 der Kommission vom 

20. Januar 2020 über die Europäische Schiffsdatenbank35 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 47b 
(Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Nummer eingefügt: 
"47c. 32020 R 0474: Delegierte Verordnung (EU) 2020/474 der Kommis-

sion vom 20. Januar 2020 über die Europäische Schiffsdatenbank 
(ABl. L 100 vom 1.4.2020, S. 12)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/474 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
 
35 ABl. L 100 vom 1.4.2020, S. 12. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen36. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
36 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 17 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 224/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1627 der Kommission vom 

3. November 2020 über Sondermassnahmen für den dritten Bezugs-
zeitraum (2020-2024) des Leistungssystems und der Gebührenregelung 
für den einheitlichen europäischen Luftraum aufgrund der COVID-19-
Pandemie37 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 66xk 
(Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"66xl. 32020 R 1627: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1627 der 

Kommission vom 3. November 2020 über Sondermassnahmen für 
den dritten Bezugszeitraum (2020-2024) des Leistungssystems und 
der Gebührenregelung für den einheitlichen europäischen Luftraum 
aufgrund der COVID-19-Pandemie (ABl. L 366 vom 4.11.2020, 
S. 7)" 

 
37 ABl. L 366 vom 4.11.2020, S. 7. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1627 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen38. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
38 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 18 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 225/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/736 der Kommission vom 

2. Juni 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hin-
sichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union 
eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union 
Beschränkungen unterliegt39, ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66zab 
(Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32020 R 0736: Durchführungsverordnung (EU) 2020/736 der Kom-

mission vom 2. Juni 2020 (ABl. L 172 vom 3.6.2020, S. 7)" 

 
39 ABl. L 172 vom 3.6.2020, S. 7. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/736 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen40. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
40 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 19 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 227/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2031 der Kommission vom 

12. November 2019 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügba-
ren Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 2010/75/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates für die Nahrungsmittel-, Getränke- 
und Milchindustrie41 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1ft (Durch-
führungsbeschluss (EU) 2018/1135 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"1fu. 32019 D 2031: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2031 der Kom-

mission vom 12. November 2019 über Schlussfolgerungen zu den 
besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für die 
Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie (ABl. L 313 vom 
4.12.2019, S. 60)" 

 
41 ABl. L 313 vom 4.12.2019, S. 60. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/2031 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen42. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
42 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 20 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 228/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss (EU) 2020/503 der Kommission vom 3. April 2020 zur 

Änderung des Beschlusses 2014/312/EU zwecks Verlängerung der 
Ausnahme für Zinkoxid zwecks dessen Einsatz als Konservierungs-
mittelstabilisator für die "Topf-Konservierung" und die Konservie-
rung von "Abtönpasten"43 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 2v (Be-
schluss 2014/312/EU der Kommission) folgender Gedankenstrich ange-
fügt: 
"- 32020 D 0503: Beschluss (EU) 2020/503 der Kommission vom 3. April 

2020 (ABl. L 109 vom 7.4.2020, S. 14)" 

 
43 ABl. L 109 vom 7.4.2020, S. 14. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses (EU) 2020/503 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen44. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
44 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 21 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 229/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1861 der Kommission vom 

31. Oktober 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2016/587 zur Klärung der Frage, ob der Geltungsbereich des genann-
ten Durchführungsbeschlusses die LED-Aussenleuchten umfasst, mit 
denen bestimmte nicht extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
(NOVC-HEV) der Klasse M1 ausgestattet sind45 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX Kapitel III des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 21aet (Durchführungsbeschluss (EU) 2016/587 der Kommission) 
Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32019 D 1861: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1861 der Kommis-

sion vom 31. Oktober 2019 (ABl. L 286 vom 7.11.2019, S. 15)" 

 
45 ABl. L 286 vom 7.11.2019, S. 15. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1861 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen46. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
46 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 22 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 231/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Delegierte Beschluss (EU) 2019/708 der Kommission vom 15. Feb-

ruar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Festlegung der Sektoren und 
Teilsektoren, bei denen davon ausgegangen wird, dass für sie im Zeit-
raum 2021-2030 ein Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen be-
steht47 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 21all (De-
legierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"21alm. 32019 D 0708: Delegierter Beschluss (EU) 2019/708 der Kom-

mission vom 15. Februar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hin-
sichtlich der Festlegung der Sektoren und Teilsektoren, bei denen 
davon ausgegangen wird, dass für sie im Zeitraum 2021-2030 ein 
Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen besteht (ABl. L 120 
vom 8.5.2019, S. 20)" 

 
47 ABl. L 120 vom 8.5.2019, S. 20. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Delegierten Beschlusses (EU) 2019/708 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen48. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
48 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 23 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 234/2020 

vom 11. Dezember 2020 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2019/516 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. März 2019 zur Harmonisierung des Bruttonationalein-
kommens zu Marktpreisen und zur Aufhebung der Richtlinie 
89/130/EWG, Euratom des Rates und der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1287/2003 des Rates (BNE-Verordnung)49 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Mit der Verordnung (EU) 2019/516 werden die Richtlinie 89/130/EWG, 
Euratom des Rates50 und die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 
des Rates (BNE-Verordnung)51 aufgehoben, die in das EWR-Abkom-
men aufgenommen wurden und daher aus diesem zu streichen sind. 

3. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang XXI des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Der Text von Nummer 19 (Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Ra-

tes) erhält folgende Fassung: 

 
49 ABl. L 91 vom 29.3.2019, S. 19. 
50 ABl. L 49 vom 21.2.1989, S. 26. 
51 ABl. L 181 vom 19.7.2003, S. 1. 
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"32019 R 0516: Verordnung (EU) 2019/516 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. März 2019 zur Harmonisierung des Brut-
tonationaleinkommens zu Marktpreisen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates und der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates (BNE-Verordnung) (ABl. L 91 
vom 29.3.2019, S. 19) 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender 
Anpassung: 
Diese Verordnung gilt nicht für Liechtenstein." 

2. Der Text von Nummer 19p (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 
des Rates) wird gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2019/516 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 12. Dezember 2020 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen52. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 11. Dezember 2020. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
52 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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